
 

 
 
DEUTSCHER ULTRALEICHTFLUGVERBAND e.V. 

Lufttüchtigkeitsanweisung 
LTA-Nr.: DULV-2020-001 Revision 2 
Datum der Bekanntgabe: 03.11.2020 
Diese Revision ersetzt die LTA 2020-001 vom 28.07.2020 

 
Luftsportgeräte-Muster: 
Ultraleicht-Hubschrauber COAX 2 
 

 
Maßnahmen einer anderen Stelle: 
keine 
 

 
Geräte-Nr.: 
950-17 1 
 

 
Technische Mitteilungen des Herstellers: 
Service Bulletin_SB-0006 vom 07.10.2020 
 

 
Betroffenes Luftfahrtgerät: 
Ultraleicht-Hubschrauber COAX 2 mit D-Motor 
 
Anlass: 
Der Motorausfall während des Landeanfluges am 07.05.2020 mit einem COAX 2 wurde 
nunmehr abschließend vom der Fa. EDM untersucht. Die Fehlerquelle wurde im ECU 
Kabelbaum verortet und mit dem obengenannten Service Bulletin beantwortet. 
 
Maßnahmen: 
Die Stilllegung des UL-Hubschraubers wird hiermit aufgehoben unter der Voraussetzung, dass 
die Maßnahmen des Service Bulletin umgesetzt worden sind. 
 
Fristen: 
Sofort (ab 03.11.2020) 
 
Begründung: 
Durch die Feststellungen des Prof. Dr.-Ing. Neitzke wurden Defekte am ECU-Kabelbaum 
identifiziert und durch werkseignen Versuche dazu bestätigt. Mit dem vorliegenden Service 
Bulletin kann dieser evtl. Defekt an den betroffenen Fluggeräten untersucht und ggf. behoben 
werden.  
 
 
gez.: Jo Konrad, Vorsitzender DULV und Jörg Seewald, DULV Technik 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Deutschen Ultraleichtflugverband e.V., Mühlweg 9, 71577 
Großerlach-Morbach einzulegen. 
Ein eventueller Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Das Verwaltungsgericht Stuttgart, Augustenstr. 5, 
70178 Stuttgart, kann auf Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung jedoch ganz oder teilweise 
wiederherstellen bzw. anordnen. 
 

 


